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Antrag 

der Abgeordneten Martin Hagen, Christoph Skutella, Alexander Muthmann, Julika 
Sandt, Matthias Fischbach und Fraktion (FDP) 

Containern nicht grundsätzlich strafrechtlich verfolgen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, bei der Justizministerkonferenz eine Änderung 
der Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren (RiStBV) zu unterstüt-
zen, durch welche eine weitere Nummer in die RiStBV aufgenommen wird, die vorsieht, 
dass das sogenannte Containern nicht mehr grundsätzlich strafrechtlich verfolgt werden 
soll. 

 

 

Begründung: 

Jedes Jahr landen in Deutschland 11 Mio. Tonnen Lebensmittel im Müll. Das Problem 
der Lebensmittelverschwendung haben die Vereinten Nationen in ihre Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung aufgegriffen. Ziel ist die weltweite Reduzierung der Lebensmit-
telabfälle auf Handels- und Verbraucherebene um 50 Prozent pro Kopf. Um Lebensmit-
tel vor der Entsorgung zu retten und der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwir-
ken, entstand das sogenannte Containern, bei dem weggeworfene Lebensmittel aus 
Abfallcontainern gesammelt werden. Aus strafrechtlicher Sicht stellt dies einen Fall des 
Diebstahls nach § 242 Strafgesetzbuch (StGB) bzw. § 248a StGB dar. Bereits jetzt wird 
in manchen Fällen von einer strafrechtlichen Verfolgung abgesehen, jedoch ist dies 
nicht einheitlich geregelt und es kommt nach wie vor zu strafrechtlichen Verfolgungen. 

Aus diesem Grund werben Bundesminister der Justiz Dr. Marco Buschmann und Bun-
desminister für Ernährung und Landwirtschaft Cem Özdemir bei den Ländern um Un-
terstützung für eine Änderung der RiStBV, die vorsieht, dass in Fällen, in denen Le-
bensmittel mitgenommen werden, ohne dass dabei eine Sachbeschädigung oder ein 
Hausfriedensbruch begangen wird, ein besonderes öffentliches Interesse nicht vorliegt 
und von einer strafrechtlichen Verfolgung abgesehen wird. 

Es handelt sich um eine praktikable Lösung auf Verwaltungsebene, ohne dass hierfür 
das materielle Strafrecht berührt wird. 

Auch Bayern sollte dieses Vorhaben dringend unterstützen und damit seinen Beitrag 
zur Verhinderung von Lebensmittelverschwendung leisten. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 

Antrag der Abgeordneten Martin Hagen, Christoph Skutella, 
Alexander Muthmann u.a. und Fraktion (FDP) 
Drs. 18/25920 

Containern nicht grundsätzlich strafrechtlich verfolgen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Franz Josef Pschierer 
Mitberichterstatter: Tobias Reiß 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen 
und Integration federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten hat den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 93. Sitzung am  
9. Februar 2023 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat den Antrag in 
seiner 62. Sitzung am 8. März 2023 mitberaten und mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: 1 Ablehnung, 1 Enthaltung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Petra Guttenberger 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Martin Hagen, Christoph Skutella, Alexander Muthmann, 
Julika Sandt, Matthias Fischbach und Fraktion (FDP) 

Drs. 18/25920, 18/27903 

Containern nicht grundsätzlich strafrechtlich verfolgen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Alexander Hold



Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Vorab ist über zwei Anträge gesondert abzustimmen.

Zunächst lasse ich über den Antrag der FDP-Fraktion betreffend "Containern nicht 

grundsätzlich strafrechtlich verfolgen" auf Drucksache 18/25920 abstimmen. Der fe-

derführende Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 

empfiehlt die Ablehnung.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Antrag der FDP-Fraktion zustimmen möch-

te, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen von BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN, der SPD und der FDP sowie die fraktionslosen Abgeordneten Busch, 

Plenk und Klingen. Gegenstimmen! – Das sind die Fraktionen der FREIEN WÄHLER 

und der CSU, die AfD-Fraktion und der fraktionslose Abgeordnete Bayerbach. Stimm-

enthaltungen? – Bei Stimmenthaltung des fraktionslosen Abgeordneten Swoboda. 

Hiermit ist dieser Antrag abgelehnt.

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Antrag von Abgeordneten der SPD-Frak-

tion betreffend "Lehrkräftemangel bekämpfen VII: Flächendeckend Systemadministra-

toren einstellen" auf Drucksache 18/26331. Der federführende Ausschuss für Bildung 

und Kultus empfiehlt Ablehnung.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Antrag von Abgeordneten der SPD-Fraktion 

zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der 

SPD, von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP sowie die fraktionslosen Abgeord-

neten Busch und Swoboda. Gegenstimmen! – Bei Gegenstimmen der CSU-Fraktion, 

der Fraktion FREIE WÄHLER, der AfD-Fraktion sowie der fraktionslosen Abgeordne-
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ten Bayerbach, Klingen und Plenk. Stimmenthaltungen? – Sehe ich keine. Hiermit ist 

der Antrag abgelehnt.

Wir kommen nun zur Gesamtabstimmung über die Liste. Hinsichtlich der jeweiligen 

Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die 

Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

der SPD, der FREIEN WÄHLER, die CSU-Fraktion, die AfD-Fraktion und die FDP-

Fraktion. Gegenstimmen? – Stimmenthaltungen? – Keine. Dann die Frage an die frak-

tionslosen Abgeordneten: Jeweils Enthaltung? – Das sind die fraktionslosen Abgeord-

neten Bayerbach, Klingen, Plenk und Swoboda, die sich jeweils enthalten. Damit 

übernimmt der Landtag diese Voten.
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